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Unternehmensteuerreform 2008:  
Selbstfinanzierungseffekte von knapp  
3 Milliarden Euro

In den vergangenen Jahren ist das Aufkommen 
aus der Unternehmensbesteuerung in Deutsch-
land häufig weniger stark zurückgegangen, als 
es aufgrund reduzierter tariflicher Steuersätze zu 
erwarten gewesen wäre. Grund hierfür sind soge-
nannte Selbstfinanzierungseffekte. Diese ergeben 
sich aus einer höheren ökonomischen Aktivität der 
Unternehmen oder resultieren daraus, dass Steuer-
vermeidungsaktivitäten bei niedrigeren tariflichen 
Steuersätzen weniger attraktiv sind. Eine neue 
Studie des DIW Berlin zeigt, dass solche Selbst
finanzierungseffekte auch für die Unternehmen-
steuerreform 2008 zu erwarten sind. Geht man 
von den bei der Körperschaftsteuer versteuerten 
Gewinnen in Höhe von 95 Milliarden Euro im Jahr 
2007 aus, ist damit zu rechnen, dass 2010 allein 
aufgrund der Steuersenkung rund 18 Milliarden 
Euro zusätzlich beim deutschen Fiskus versteuert 
werden. Damit verbunden sind Mehreinnahmen 
bei der Körperschaftsteuer in Höhe von knapp drei 
Milliarden Euro. 

Aufgrund sogenannter Selbstfinanzierungseffek-
te überträgt sich eine Senkung von Unterneh-
mensteuersätzen in der Regel nicht eins zu eins 
auf die Unternehmensteuereinnahmen. Dies 
ließ sich in der Vergangenheit bereits häufiger 
beobachten: Seit den 80er Jahren ist der durch-
schnittliche tarifliche Steuersatz in den Staaten 
der EU-15 leicht zurückgegangen; das Verhältnis 
von Unternehmensteuern zum Bruttoinlands-
produkt ist sogar leicht gestiegen (Abbildung 1). 
Kleine Länder scheinen von einer Senkung der 
Steuersätze besonders stark zu profitieren. So 
hat Österreich seine tariflichen Steuersätze kräf-
tig von 61 Prozent (1982) auf 25 Prozent (2007) 
gesenkt und konnte zugleich die Unternehmen-
steuereinnahmen gemessen am Bruttoinlands-
produkt erhöhen (von 1,1 Prozent auf 2,4 Prozent) 
(Abbildung 2). Dies ist jedoch nicht der Regel-
fall. In anderen Ländern ist eine Senkung der 
Unternehmensteuersätze mit einem Rückgang 
der Steuereinnahmen verbunden gewesen – aller-
dings nicht eins zu eins. Deutschland beispiels-
weise hat seine Steuersätze mehrfach gesenkt 
(von 62 Prozent im Jahr 1982 auf 38 Prozent im 
Jahr 2007), wobei die Unternehmensteuerein-
nahmen gemessen am Bruttoinlandsprodukt nur 
vergleichsweise geringfügig zurückgegangen sind 
(Abbildung 3).1

1	  Dies könnte zum Teil auch am steigenden Anteil der Unterneh-
mensgewinne am Bruttoinlandsprodukt in den letzten Jahren liegen. 
Für Deutschland werden die Unternehmensgewinne in den Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen allerdings nur als Residualgröße 
ausgewiesen, sodass der genaue Umfang dieses Effekts schwerlich 
abschätzbar ist, vgl. dazu Haufler, A.: Die Besteuerung multinationaler 
Unternehmen. Diskussionspapier 2006–19, Wirtschaftswissenschaft
liche Fakultät der Universität München, 2006. Ein relativ konstanter 
Anteil der Unternehmensteuern am Bruttoinlandsprodukt ließe sich 
auch auf Veränderungen der Besteuerungsgrundlagen zurückführen. 
Die Senkung der tariflichen Steuersätze  wurde zum Teil mit einer 
breiteren steuerlichen Bemessungsgrundlage gegenfinanziert. Dies 
wird innerhalb der Studie berücksichtigt, sodass die berechneten 
Selbstfinanzierungseffekte allein auf der Senkung der tariflichen 
Steuersätze beruhen. Der Einbruch des kassenmäßigen Körperschaft-
steueraufkommens von 2001 bis 2003 ist auf Sondereffekte der 
Unternehmensteuerreform 2001 zurückzuführen  
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wurden diese Faktoren bei der Schätzung ent-
sprechend berücksichtigt.

Die Schätzung dieser Elastizität ist Kern einer 
aktuellen Studie des DIW Berlin,2 wobei vergan-
gene Steuersenkungen für körperschaftsteuer-
pflichtige Unternehmen mit den entsprechenden 
Verhaltensreaktionen der Unternehmen in Ver-
bindung gebracht werden. Die effektive Steuerbe-
lastung für jedes Unternehmen wurde mit Hilfe 
des Mikrosimulationsmodells BizTax errechnet.3 
Um die Änderung der effektiven Steuerbelas-
tung zu berechnen, berücksichtigt das Modell 
sowohl Veränderungen des Steuertarifs als auch 
Änderungen bei den Besteuerungsgrundlagen. 
Letzteres ist entscheidend, da Senkungen der 
tariflichen Steuersätze bei jüngeren Reformen 
zum Teil durch die Verbreiterung der steuer-
lichen Bemessungsgrundlage gegenfinanziert 
wurden. In diesem Zusammenhang wurden 
unter anderem auch die Möglichkeiten steuer-
licher Abschreibungen verringert.4 Dies hatte 
zur Folge, dass Unternehmen und Branchen 

2	  Dwenger, N., Steiner, V.: Effective Profit Taxation and the Elasticity 
of the Corporate Income Tax Base – Evidence from German Corporate 
Tax Return Data. DIW Diskussionspapier Nr. 829, Berlin 2008.
3	  Zum Mikrosimulationsmodell BizTax vgl. Bach, S., Buslei, H., 
Dwenger, N., Fossen, F.: Dokumentation des Mikrosimulationsmodells 
BizTax zur Unternehmensbesteuerung in Deutschland. DIW Data 
Documentation 29, Berlin 2008.
4	  Im Rahmen des Steuersenkungsgesetzes vom 23. 10. 2000 wurde 
die Nutzungsdauer bei Gebäuden von 25 auf 33 1/3 Jahre verlän-
gert. Zeitgleich wurden die Abschreibungssätze für die degressive 
Abschreibung für Abnutzung (AfA) bei Sachanlagen von 30 Prozent 
(beziehungsweise dem Dreifachen der linearen AfA) auf 20 Prozent 
(beziehungsweise das Doppelte der linearen AfA) reduziert.

Die hierfür ursächlichen Selbstfinanzierungs-
effekte lassen sich auf die geringere Attraktivität 
von Steuervermeidungsaktivitäten bei niedrigen 
tariflichen Steuersätzen zurückführen. Die Unter-
nehmen versteuern folglich höhere Gewinne. 
Eine geringere Steuerbelastung setzt außerdem 
positive Impulse für die Realwirtschaft, die sich 
mittel- und langfristig ebenfalls in einem höheren 
versteuerten Gewinn niederschlagen. 

Steuersenkungen bedingen positive 
Selbstfinanzierungseffekte

Das tatsächliche Ausmaß der Selbstfinanzie-
rungseffekte lässt sich anhand aggregierter Infor-
mationen kaum abschätzen, denn aufgrund von 
unternehmensspezifischen Eigenschaften wie der 
Finanzierungs- oder Sachanlagenstruktur variiert 
die effektive Steuerbelastung der Unternehmen 
stark. Darüber hinaus hängt die effektive Steuer-
belastung zum Teil von den gleichen Faktoren 
wie der versteuerte Gewinn der Unternehmen 
ab. Beispielsweise wird die effektive Steuerbe-
lastung von einem potentiellen Verlustvortrag 
beeinflusst. Erzielt ein Unternehmen einen ho-
hen Gewinn, der nahezu vollständig mit einem 
Verlustvortrag verrechnet werden kann, ist die 
effektive Steuerbelastung im betrachteten Jahr 
gering. Dies impliziert eine negative, unechte 
Korrelation zwischen der effektiven Steuerrate 
und dem Gewinn. Um den wahren Zusammen-
hang zwischen diesen beiden Größen abzubilden, 

Abbildung 2

Tariflicher Steuersatz1 und  
Steueraufkommen der Körperschaften  
in Österreich
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Abbildung 1

Tariflicher Steuersatz1 und  
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in der EU-15
In Prozent 

0

10

20

30

40

50

60

70

0

3

6

9

12

15

18

21

1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006

Steuersatz

Unternehmensteueraufkommen
(rechte Skala)

43,9

34,0
28,0 26,7

Tariflicher
Steuersatz

Aufkommen im
Verhältnis zum

Bruttoinlandsprodukt

3,33,7
2,5

1 	 Ohne Einkommensteuer der Teilhaber auf Ausschüttungen, ein-
schließlich Ertragsteuern untergeordneter staatlicher Stellen.

Quellen: IFS London; OECD Revenue Statistics  
1982–2008; Berechnungen des DIW Berlin.� DIW Berlin 2008



Unternehmensteuerreform 2008: Selbstfinanzierungseffekte von knapp 3 Milliarden Euro

Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 47/2008 747

Steuersatzes zurückgehen und damit nicht Teil 
der Selbstfinanzierungseffekte sind, bleiben un-
berücksichtigt. Für den Zeitraum zwischen 1998 
und 2001 ermittelt das DIW Berlin zwischen 
dem versteuerten Gewinn und dem tariflichen 
Steuersatz eine Elastizität von durchschnittlich 
–0,5.6 Der von den Unternehmen versteuerte Ge-
winn steigt demnach durchschnittlich um rund 
fünf Prozent, wenn der tarifliche Steuersatz um 
zehn Prozentpunkte gesenkt wird. Dies impliziert 
positive Selbstfinanzierungseffekte, die allerdings 
kleiner sind als die Steuerausfälle durch die Sen-
kung der Steuersätze. 

Selbstfinanzierungseffekte  
verringern Steuerausfälle  
der Unternehmensteuerreform 2008

Mit Einführung der Unternehmensteuerreform 
zum 1. 1. 2008 sank die tarifliche Körperschaft-
steuerbelastung von 25 Prozent auf 15 Prozent, 
das heißt um 40 Prozent. Geht man von einem zu 
versteuernden Gewinn in Höhe von 95 Milliarden 
Euro im Jahr 2007 aus,7 ist auf Basis der geschätz-
ten Elastizität von –0,5 zu erwarten, dass die Un-
ternehmen drei Jahre später allein aufgrund der 
Senkung der Steuersätze rund 19 Milliarden Euro 
zusätzlich bei der Körperschaftsteuer versteuern 
werden.8 Bei einem Steuersatz von 15 Prozent 
entspricht dies Selbstfinanzierungseffekten in 
Höhe von 2,85 Milliarden Euro. Dies übertrifft 
die Erwartungen des Bundesfinanzministeri-
ums erheblich. In seinem Finanztableau zu den 
Aufkommenseffekten der Reform rechnet das 
Bundesfinanzministerium für das Jahr 2010 mit 
1,98 Milliarden Euro zusätzlichem Aufkommen 
für die Körperschaftsteuer, also mit zusätzlichen 
Gewinnen von rund 13,2 Milliarden Euro.9

6	  In diesem Zeitraum wurden die Körperschaftsteuersätze durch  
das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vom 24. 3. 1999  
von 45 Prozent beziehungsweise 30 Prozent auf 25 Prozent gesenkt. 
Zur Datenbasis und zu den detaillierten Schätzergebnissen vgl. Dwen-
ger, N., Steiner, V., a.a.O.
7	  Dieser Zahl liegt das kassenmäßige Steueraufkommen in Höhe 
von 23,725 Milliarden Euro zugrunde. Bezieht man diese Größe auf 
den im Jahr 2007 gültigen tariflichen Steuersatz von 25 Prozent, so 
ergeben sich Besteuerungsgrundlagen von rund 95 Milliarden Euro. 
Zur Berechnung der Selbstfinanzierungseffekte, die durch die jüngste 
Senkung der Steuersätze ausgelöst werden, muss auf das kassenmä-
ßige Aufkommen zurückgegriffen werden, da Informationen zu den 
veranlagten Gewinnen bisher nur bis 2001 vorliegen. Die Schätzung 
der Elastizität der Unternehmensgewinne hingegen beruht auf Anga-
ben zu den tatsächlich von den Unternehmen veranlagten Gewinnen.
8	  Die Änderung der versteuerten Gewinne ergibt sich aus dem 
Produkt der versteuerten Gewinne im Jahr 2007 (95 Milliarden Euro), 
der Änderung der tariflichen Steuerbelastung (–40 Prozent) und der 
geschätzten Elastizität (–0,5): 95 Millarden Euro x (–0,4) x (–0,5) = 
19 Milliarden Euro.
9	  Insgesamt rechnet das Bundesfinanzministerium mit 3,9 Milliarden 
Euro. Davon entfallen 1,98 Milliarden Euro auf die Körperschaftsteuer. 
Die verbleibenden 1,92 Milliarden Euro ergeben sich bei den Berech-
nungen für die Gewerbesteuer und den Solidaritätszuschlag.

unterschiedlich stark entlastet wurden und daher 
verschieden auf die Reform reagiert haben. So 
wurden Unternehmen mit hohen Sachanlagen 
durch die Reform geringer entlastet als solche, 
die nur wenig Kapital in Sachanlagen gebunden 
haben. Hinzu kommt, dass einige Unternehmen 
von der Senkung der Steuersätze zunächst über-
haupt nicht betroffen waren: Rund 20 Prozent 
der Körperschaften verrechnen ihre laufenden 
Gewinne vollständig mit einem Verlustvor- oder 
-rücktrag aus anderen Jahren und haben daher 
einen Steuersatz von Null.5 Diese Unterschiede 
in der Steuerentlastung einzelner Unternehmen 
macht sich die Analyse zunutze, um allgemeine 
Änderungen des wirtschaftlichen Umfeldes von 
den durch die Reform ausgelösten Selbstfinan-
zierungseffekten zu unterscheiden.

In der Studie werden demzufolge Selbstfinanzie-
rungseffekte erfasst, die allein auf die Senkung 
der Steuerbelastung zurückzuführen sind. All-
gemeine realwirtschaftliche (zum Beispiel Boom 
oder Rezession) oder branchenspezifische Ent-
wicklungen, die nicht auf die Änderung des 

5	  Die Verlustverrechnung zwischen den Jahren ist Folge der asym-
metrischen Besteuerung zwischen Gewinnen und Verlusten: Während 
Gewinne sofort besteuert werden, führt ein steuerlicher Verlust 
nicht zu einer unmittelbaren Steuererstattung, sondern kann nur mit 
Gewinnen aus anderen Jahren verrechnet werden (über Verlustvor- 
oder -rücktrag). In Deutschland ist das Volumen an Verlusten aus der 
Vergangenheit, die noch mit Gewinnen verrechnet werden können, 
gewaltig. Im Jahr 2001 betrug es fast 400 Milliarden Euro, vgl. 
dazu Bach, S., Dwenger, N.: Unternehmensbesteuerung: Trotz hoher 
Steuersätze mäßiges Aufkommen. Wochenbericht des DIW Berlin 
Nr. 05/2007.

Abbildung 3
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weniger wert ist. Allerdings sind die beschriebe-
nen Unterschiede in den geschätzten Elastizitä-
ten nach den üblichen Signifikanzniveaus nicht 
statistisch signifikant.

Fazit

Die versteuerten Gewinne körperschaftsteuer-
pflichtiger Unternehmen in Deutschland werden 
durchschnittlich um fünf Prozent steigen, wenn 
der Körperschaftsteuersatz um zehn Prozent re-
duziert wird. Dieser Effekt ergibt sich vor allem 
durch geringere Steuervermeidungsaktivitäten 
der Unternehmen bei niedrigeren tariflichen 
Steuersätzen. Die Selbstfinanzierungseffekte 
einer Reduktion des tariflichen Körperschaft-
steuersatzes reichen jedoch nicht aus, um die 
mit der Tarifsenkung verbundenen Steuerausfälle 
vollständig auszugleichen. Die Unternehmen-
steuerreform 2008 verursacht Steuerausfälle 
durch die Reduzierung des tariflichen Steuersat-
zes; Selbstfinanzierungseffekte verringern diese 
Steuerausfälle allerdings um rund drei Milliar-
den Euro pro Jahr. Dies liegt deutlich über den 
vom Bundesfinanzministerium angenommenen 
Selbstfinanzierungseffekten dieser Reform.

Die Selbstfinanzierungseffekte verteilen sich ver-
mutlich nicht gleichmäßig auf die Unternehmen 
und Branchen. Vielmehr zeigen sich Unterneh-
men in der Industrie reagibler als Unternehmen 
im Dienstleistungssektor. Ferner gibt es Hinweise 
darauf, dass große Unternehmen stärker auf Än-
derungen des Steuersatzes reagieren als kleinere. 
Auch der internationale Steuerwettbewerb scheint 
die Reaktion der Unternehmen zu beeinflussen: 
Unternehmen in Branchen, die in der Vergangen-
heit stärker in Tochtergesellschaften im Ausland 
investiert haben, reagieren stärker auf Änderun-
gen des Steuersatzes im Heimatland, als dies 
in Branchen ohne ausländische Beteiligungen 
der Fall ist.10 Außerdem dürften Unternehmen 
mit einer hohen Fremdfinanzierungsquote, die 
ihre Zinsaufwendungen steuermindernd geltend 
machen können, schwächer auf Steuersatzände-
rungen reagieren als Unternehmen ohne diese 
Steuervergünstigungen. Nutzt ein Unternehmen 
bereits andere Steuervergünstigungen, ist seine 
Steuerbelastung geringer, sodass auch eine Sen-
kung der Steuersätze für dieses Unternehmen  
 

10	  Vgl. Hines, J. R.: Lessons from Behavioural Responses to Interna
tional Taxation. National Tax Journal 52, 1999, 305–322.
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